
für den Kreis Usingen.
,rint wöchentlichg-mal: Dienstags, Donnerstags
SamStagS mit den wöchentlichen Freibeilagen
lftrierteS GountagSblatt" und , DeS Landmanns

Wochenblatt".

Druck und Verlag von
R. W'agner'S Buchdruckerei in Ufingen.

Schriftleitung: Richard Wagner.

Fernsprecher Nr. 21.

Bezugspreis: Durch die Post bezogen vierteljährlich
1,50 Mk. (außerdem 34 Pfennige Bestellgeld.) Im
Verlage für den Monat 45 Pfg. — EinrückungSgebühr:
Anzeigen 20 Pfg., Reklamen 40 Pfg. die Garmond,rlle.- -- O

137, Dienstag , den 14. November 1916. 51. Jahrgang.

Amtlicher Teil.
Usingen, den 10. November 1916.

F -tt
ute» weise nochmals ausdrücklich darauf bin,
^ Anlieferung von Butter und Schmalz

den Wochentagen Dienstags und
sgs zu erfolaen hat und nur während
i, von8—11 Uhr vormittags,

ä mer hat jeder Butterhändler (Händlerin)
^Ablieferung der Schmalze» eine genau ge-
nch>üachweisung mitzubringen, woraus der Eigen,

und da« Gewicht de» abgrlieferten Fette»
den ist.

Herrn Bürgermeister wollen genau danach

Ijei«

igt.
#
uns
ultel
um

inem
Der Königliche Landrat.

v Bezold.

auug über die Einführung von
Retchs-Retfebrotmarken.

!Grund de» § 50 AbsatzH der Bekannt-
UJ J über Brotgetreide Juni) Mehl au» der
-i« 816 vom 39. Juni 1916 (Reich«-Gesetzbl.
'' und 783 ff.) werden folgende Vorschriften

8 1
'chA Erleichterung der Brotversorgung im Reise«
' flibt da» Direktorium der Reichsgetreide-
^ldwarz.wnß-role) Reich»>Reisebrotmarkenin
nilêend in Bogen mit Gültigkeit für da« ge«

leichsgebiet au». Sie treten, soweit in
Bundesstaaten besondere Brotmarken für

Zerkehr(Landerbrotmarken, Reisebrotmarken,
r.!«n) eingesührt sind, an die Stelle dieser

, 8 2
Bioikarten-Abmeldeschein kommt bei vor«
-den Veränd;rungen de» Aufenthaltsorte»
Ä. Er wird auch bei längerer Abwesen»
-ch Ausgabe von Reich»«Reifebrotmarken

. § 3
bieichs-Reifebrotmarken lauten auf 40 und
^Sck. An Stelle de» Gebäck» kann Mehl
von len Landeszentralbehördenoder den

-vlverbänden bestimmten Verhältni« und
beansprucht werden. Die Einlösung der
-ilfebrotmarken ist an eine bestimmte Zeit

ven.
8 4

.eisebrotmarken, Hefte und Bogen, werden
Gattung der Herstellungskosten von drm
-A der Reichsgetreivestellean die Kommunal,
durch Vermittlung der Landetzentralbe-

^Bestellung geliefert und dürfen von den
-verbänden nur an die von ihnen zu ver-

.Personen an Stelle oder gegen Umtausch
lichen Brotkarte oder eine®entsprechenden

ausgegeben werden.
rrsorger dürfen Rersebrotmarken nur im
Legen die Mahlkarte oder unter ent«
Kürzung der ihnen zur Vermahlung

Ochsten Verforgungsabschnitt zustehenden
auf der Mahlkarte erhalten. Die

Schuldigkeit der S .lbstverforger erhöht

sich um eine den bezogenen Reisebrotmarkenent»
sprechende Getreidemenge. Die Landeszentralbe«
Hörden können für die Ausgabe von Reifebrot«
marken an Selbstversorger andere Anordnungen
treffen.

8 5
Jedem Kommunalverband werden8/i der Ge¬

samtmenge, auf welche die von ihm bezogenen
Reisebrotmarken lauten, von seinem übernächsten
MonatSbedarfranteil in Mehl gekürzt oder seiner
Ablieferungsschuldigkeit, in Brotgetreide umgerechnet,
zugeschrieben.

8 6
Die im Bezirk eine« Kommunalverband» ver-

wendeten Reisedrotmarken sind von ihm zu sammeln.
Die Gesamtmenge, auf welche sie lauten, ist von
dem Kommunalverband durch Vermittlung der
Landerzentralbehörde dem Direktorium der Reich»,
getreidestelle amuzeigen und wird dem Kommunal¬
verband zu *U  in Mehl ve gütet oder von seiner
BblieferungSschuldigkeit, Brotgetreide umgerechnet,
in Abzug gebracht.

8 7
Verlorene Reisebrotmarken werden nicht ersetzt,

vom Verbraucher bezogene nicht umgetauscht.
Gibt ein Kommunalverband bezogene Reise«

brotmarken an dar Direktorium der Reichsgetreide¬
stelle zurück, so wird lediglich die nach8 5 erfolgte
Belastung de« Kommunalverbande« aufgehoben.

8 8
Die Herstellung und Ausgabe gleicher Brot-

marken durch eine andere Stelle al« da» Direktorim
der Reichsgetreidestelle ist ohne deffen Genehmigung
verboten.

Im übrigen finden auf die Reisebrotmarken die
Bestimmungen sinngemäße Anwendung, die in
jedem Kommunalverband für die Kommunalver-
band»brotmarken gelten.

8 9
Die erforderlichen Ausführungsbestimmungen

werden von den Landeszentralbehörden erlaffen.
8 iv

Diese Anordnung tritt mit dem 15. Oktober
1916 in Kraft.

Die in den einzelnen Bundesstaaten bereit» ein-
geführten Brotmarken für den Reiseverkehr(Lande«-
lrdtmarken, Reisebrotmarken. Gastmarken usw.)
dürfen noch bi» zum 1. Dezember 1916 verwendet
werden. Ihre Ausgabe ist nur noch bi» zum 1.
November gestattet.

Berlin, den 14. September 1916.
Direktorium der Reichrgetreidestelle.

gez. : Michaeli ».
Verordnung

betreffend Ausgabe der Reichs Reife-
brotmarken.

Auf Grund de» 8 47  ff und 55 der Bekannt¬
machung über Brotgetreide und Mehl au« der
Ernte 1916 vom 39. Juni 1916 (Reich»«Gesetzbl.
S . 783) werden zur Ausführung vorstehender
Anordnung der Reichs-Getreidestelle vom 14. Sep>
tember 1916 für den Krei» Usingen folgende Vor
fchriften erlaffen.

8 1
Kreiseingeseffene. welche vorübergehend den

Krei« Usingen verlaffen. erhallen Reich» Rei ebrot-

marken. Die Ausgabe dieser Reich» Reisebrotmarken
erfolgt durch da» Landratüamt.

Fremde können in hiesigem Kreise nur gegen
Ablieferung von ReichS-ReisebrotmaikenBrot oder
Mehl erhalten.

8 3
Brotabmeldescheine dürfen nicht mehr ausge¬

stellt werden, auch darf gegen anderwärts ausge¬
stellte Brotabmeldefcheine keine Kreisbrotkarte ver«
abfolgt werden.

Brotabmeldescheine sind nur noch au»zufertigen
bei Vorlegung de« ständigen Wohnsitze».

8 3
Die Abgabe der ReichS-Reisebrothefte erfolgt

nur gegen Rückgabe der gewöhnlichen Brotkarte
für die gleiche Zeitdauer. Sollten letztere noch
nicht für die ganze Zeit der Abwesenheit ausge¬
geben worden sein, so hat der Reisende auf deren
Bezug in entsprechender Höhe zu verzichten. Selbst«
versorger haben beim Bezug von ReichS-Retsebrot-
marken entsprechende Mengen Brotgetreide gn noch
zu bestimmende Stellen abzuliefern. -8 4

Ausländische Gasthausbesucher könnu, z,.
Reisebrotmarken für die ganze Dauer ihrê ,
halte» bekommen.

8 5
Die an die Ortsbehörde von Bäckern^

Händlern zur Ablieferung gelangende Reichs t,
brotmarken müssen bei jeder Mehlansorderungd
Landral«amte eingereichl werden.

Diese Marken dürfen also nicht ver
nichtet werden. 8 0

Die bisher in dem Bereiche de« Königreich»
Preußen gültigen Landerbrotmarken verlieren mit
dem 30. November 1916 ihre Gültigkeit. Dieselben
dürfen nach dieser Zeit also auch von den Gast-
wirten, Bäckern. Händlern usw. nicht mehr ringe,

tauscht werden. ^ ^
Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen

sowie jede mißbräuchliche Verwendung von Reise-
Brolheslen, wozu auch die Weitergabe derselben an
andere Personen gehört, wird nach8 57 a. a. O.
mit Gefängnis bi« zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bi« zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

8 8
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Veröffentlichung im Kreisblatt in Kraft.
Usingen, den 10. November 1916.

Der Vorsitzende de» KreiSauSschuffe».
Nr. 11439._ v. Bezold. _

Bekanntmachung
Gemäß 8 15  de » Gewerbesteuergesetze« vom

34. Juni 1891 ist für die Gewerbesteuerklaffe III
ein Sleuerau,schuß zu bilden, welchem die Ver¬
teilung der Steuersumme unter die einzelnen Mit«
glieder der betr. Steuergesellschaft obliegt.

Der Kreis Oberlaunus und Usingen bilden für
die Steuerklasse III einen Veranlagung«beziik.

Zu dem Steuerausschuffesind au« der Mrtte
der Sieucrpflichiigen der Kl-ffe III Abgeordnete
für 3 Jahre, diesmal für die Sieuerzahre 1917,
1918 und 1919 zu wählen.

Die Zahl der Mitglieder beträgt rn Klaffe 111



5 . Ebenso ist eine gleiche Anzahl Stellvertreter
zu wählen.

Die Wahl ist von denjenigen Gewerbetreibenden,
welche in der betreffenden Klaff - zur Gewerbesteuer
veranlagt stnd , vorzunehmen.

Ausgeschlossen von der Teilnahme an der Wahl
sind indeffen alle Gewerbetreibende , deren Befrei-
ung von der Gcwerbestruer auf Grund de« 8 7
der Gesetze« wegen eine « hinter der Grenze der
Steuerpfllcht zurückbleibenden GeschäftSertrageS
bezw . Anlage - und Betriebskapital « feststeht.

Wählbar zu Abgeordneten und Stellvertretern
sind nur männlich - Mitglieder der Wahlklaffe III,
welche da « 35 . Lebensjahr vollendet haben und
sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden.

Von mehreren Inhabern eines Geschäft « ist nur
einer wählbar und zur Ausübung der Wahlbefuqni«
berechtigt . Aktien - und ähnliche Gesellschaften üben
die Wahlbefugnis durch einen von dem gefchäflS-
führenden Vorstande zu bezeichnenden Beauftragten
aus , wählbar ist von den Mitgliedern des geschäftS-
führenden Vo stände « nur eines . Minderjährige
und Frauen können die Wahlbefugni « durch Be¬
vollmächtigte ausüben , wählbar stnd letztere nicht.

Zar Vornahme der Wahl der 5 Abgeordneten
und 5 Stellvertreter der Klaffe III habe ich Ter-
min auf
Dienstag , den 31 . d. Mts ., vormittags 10 Uhr,
im Saale de« Kreishauses dahier anberaumt.

Ich lade die betreffenden Gewerbetreibenden,
sowohl der Land - al « auch der Sladtgemeinden zu
diesem Wahltermine mit dem Bemerken ein , daß
fall « die Wahl der Mitglieder und Stellvertreter
seitens einer Steuergesillschaf : verweigert oder nicht
ordnungsmäßig bewirkt wild , oder die Gewählten
die ordnungsmäßige Mllwükung verweigern , die
dem Sieuerausschuffe zustehende Befugnlffe für dar
nächste Sieueijahr 1917 auf den Voi sitzenden
übergehen.

Dl - Herren Bürgermeister ersuche ich die betr.
Gewerbetreibenden auf diese Bekanntmachung noch
besonder » Hinweisen zu wollen.

Bad Homburg v . d. H , 1 . November 1916.
Der Vorsitzende

des Sieuerausschuffe » der Gewerbesteuerklaffe III.
I . V : v. B -rnu ». _

Höchstpreise überschreitet;
3 . wer einen anderen zum Abschluß eine » Ver¬

trag « auffordert , durch den die Preise über¬
schritten werden , oder sich zu einem solchen
Vertrag erbietet.

Neben der Strafe können die Vorräte , auf die
sich die strafbare Handlung bezieht , eingezogen
werden , ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören
oder nicht.

8 5
Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den

Vorschriften dieser Verordnung zulaffen.8 6
Diese Verordnung tritt mit dem Tag , der

Verkündung in Kraft.
Berlin , den 3 . November 1916.

Der Stellvertreter de« Reichskanzler ».
Dr . Helfferich.

Jet Verordnung über Kriegsmaß-
, »Ur Sicherung der Volksernährung vom

1916 ( ReichS -Gesetzbl . © . 401 ) wird

8 1
«r, Preis für Haf rflocken, Hafergrütze und

- . tthl , lose in Säcken verladen , darf beim
m ^ ife durch den Hersteller vierundsiebzig Mark

jr fig Pfennig für hundert Kilogramm netto frei
AsangSstation de« Großabnehmer » nicht über-
ngen.

Der Höchstpreis gilt ausschließlich Sack und
für Barzahlung innerhalb 14 Tagen nach Empfang.
Bei leihweise ! oder käufllber Ueberlaflung der
Säcke gelten die Vorschriften im 8 2 Avs . 1 der
Verordnung über Höchstpreise für Hafer vom 34.
Juli 1916 (ReichS -Gesetzbl . S . 836 ) entsprechend.

8 2
Beim Kleinverkaufe dürfen folgende Preise

nicht übrschrittcn werben:
a ) für Haserflocken , Hafergrütze und Hafermehl

lose:
44 Pfennig für da « Pfund;

d ) für Haserflocken und Hafergrütze in Pak-
kungen:

56 Pfennig für die 1 Pfund .Packung;
o) für Hafermehl in Packungen:

33 Pfennig für die V« Pfund -Packung.
Al » Kleinverkauf gilt der Verkauf an den Ver¬

braucher in Mengen bi » zu fünf Kilogramm ein-
schließlich.

^ 3
Die Landeszentralbehörden können bei Hafer¬

flocken. Hafergrütze und Hafermehl , lose oder in
Packungen , die sich beim Inkrafttreten dieser Ver¬
ordnung bereit « im Kleinhandel b>finden , für Ver¬
käufe , die bi» 35 . November 1916 stallsinden,
Ausnahmen von den Vorschriften im 8 2 zulaffen.
Sie können diese Befugnis auf andere Behörden
übertragen.

8 4

Ufingen , den 10 . November 1916.
Die Befugnis zur Zulassung von Ausnahmen

im Sinne de« 8 3 der vorstehenden Verordnung
ist mir übertragen worden.

Der Königliche Landrat.
I V- :

Schönfeld,  Kreissekrelär.

Mit Gefängnis bi « zu einem Jahre und mit
Geldstraie dis zu zehniauf -nd Mark oder mit einer
dieser Strafen wird bestraft:

1 . wer die in dieser Verordnung festgesetzten

Auf Grund der B kannlmachung über Krieg »-
maßnahmen zur Sicherung der Volksernährung vom
33 . Mai 1916 (Reichs -Gesetzblatt S . 401 ) wird
verordnet:

8 1
Der Preis für Weizengrieß darf beim Verkauf

an den Verbraucher 56 Pfennig für da « Kilogramm
nicht übersteigen.

8 3
Mit Gefängnis bi , zu einem Jahre und m,t

Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer
dieser Strafen wird bestraft:

1 . wer den im § 1 bestimmten Preis über¬
schreitet ; .

3 . wer einen anderen zum Abschluß eine » Ver-
tra >s nuffordert , durch den der Preis (8  1)
überschritten wird , oder sich zu einem solchen
Vertrag erbietet.

Neben der Strafe können die Gegenstände , auf
dir sich die strafbare Handlung bezieht , ohne Unter-
schied, ob sie dem Täler gehören oder nicht , ringe-
zogen werden. 8 3

Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den
Vorschriften dieser Verordnung zulaffen.8 4

Diese Verordnung tritt am 30 . November 1916
in Kraft.

Berlin , den 3 . November 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr . Helfferich ._

Auf Grund de» 8 1 der Bekanntmachung über
Kriegsmaßna ' men zur Sicherung der Volksernäh-
rung vom 33 . Mai 1916 (ReichS -Gesetzbl . S.
401 ) und der Bekanntmachung über die Errichtung
eine» Krieg « rnährungramt » vom 33 . Mai 1916
(ReichS -Gesetzbl . S . 403 ) wird verordnet:

Beim Verkaufe von Rüben durch den Erzeuger
dürfen für den Zentner nicht überschritten werden:

1. bei Wafferrüben , Stoppelrüben , Herbstrüben
unter Ausschluß der Trltower Rübchen 1,50
Mark.

3 . bei Runkelrüben und Zuckerrunkeln unter
Ausschluß der roten Raben ( rote Bete ) 1,80
Mark,

3 . bei Kohlrüben ( Wruken , Vodenkohlrabi,
Steckrüben ) 3,50 Mark,

4 . bei Möhren aller Art 4,00 Mark.
Die Preise schließen die Kosten der Beförderung

bi» »ur Verladestelle de« Orte », von dem die Ware
mit der Bahn oder zu Waffer versandt wird , und
die Kosten der Verladung ein.

Die Landeszentralbehörden können niedrigere al»
die im Abs . 1 bestimmten Höchstpreise festsetzen;
sie können für kleinere Speisemö -ren . die zu Speise¬
zwecken gebaut sind ( Karotten ) , höhere al « die im
Abs . 1 Nr . 4 bestimmten Höchstpreise festsetzen.

8 2
Verträge zwischen dem Erzeuger und Dritten

über den Erwerb von Rüben der im 8 I genannten
Art , die vor Inkrafttreten dieser Verordnung ab¬
geschlossen sind , sind ungültig , sofern sie zu höheren
al » den im 8 1 festgesetzten Preisen abgeschloflen
sind und die verkauften Rüben sich zur Zeit de»

Bei
auf
08/(

Inkrafttreten » dieser Verordnung noch auf ^
Grundstück de« Erzeuger « befinden.

8 3
Die Landeszentralbehörden oder die von jfo

bestimmten Behörden setzen Höchstpreise für fa
Verkauf von Rüben der im 8 1 genannten
durch den Groß « und Kleinhandel sist . Sie tönntr,
bestimmen , daß beim Verkaufe durch den Erzinzn
an den Verbraucher höhere als die im 8 I ich»
setzten Höchstpreise gelten.

Die Landl -szentralbehörden können bestimm^
daß Verträge , die vor Festsetzung der Höchstpreis!
(Abs . 1 ) zu höheren Preisen abgefchloffen uno nofl

nicht erfüllt sind , ungültig ^ find . 1

Die Kommunalverbände können AuSfuhrvnbch M,
oder Ausfuhrbeschränkungen für Rüben der im §1 ®/’
genannten Art erlassen . D e LandeSzentralbehiirl «, 1,1
können nähere Bestimmungen treffen . »

8 5 j PW
Die vom Reichskanfler bestimmten Stellen fiiii

beim Ankauf von Rüben der im 8 1 genonntei Iie
Art an die Höchstpreise , die in dieser Verordn»« F D
oder auf Grund dieser Verordnung festgesetzt sicho" "
nicht gebunden.

D >e auf Grund de» 8 4 erlassenen Alissch
verböte oder Ausfuhrbeschränkungen gelten nicht si,
die Lieferung an die nach Abs . 1 vom Reichskach
bestimmten Stellen . 1 _

8 6 "
Da « Eigentum an Rüben der im 81 jt

nannten Art kann durch Anordnung der zuständitzt
Behörde einer von dieser bezeichnelen Person w
tragen werden . Die Anordnung ist an den Besitze
zu richten . Da » Eigentum geht über , sobaldi  ffg
Anordnung dem Besitzer zugeht . tzjch)

Dec Uebernahmeprei » wird unter BerückstchtiMHjß
der Höchstpreise sowie der Güte der Verweitb«
der Vorräte von der zuständigen Behörde seliges
Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet enda"
über Sueitigkeilen , die sich au « der Auord
ergeben.

8 7
Mit Gefängnis bi» zu einem Jahre und

Geldstrafe bi» zu zehntausend Mark oder mit
dieser Strafen wird bestraft:

I . wer die in dieser Verordnung oder aus
dieser Verordnung festesetzten Preise
schreitet ; .

3 . wer einen anderen zum Abschluß eine»
trag « auffordert , durch den die Preise
1) überschritten werden , oder sich zu i
solchen Vertrag erbietet;

3 . wer einem nach 8 4 erlassenen Verbote
widerhandelt.

Neben der Strafe können dir Gegenstände
die sich die strafbare Handlung bezieht , ohne
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht,
zogen werden.

8 » J
Die Landeszentralbehörden bestimmen , a"

höhere Verwaltungsbehörde , zuständige Behörde
Kommunalverband anzusehen ist.

8 »
Diese Verordnung tritt mit dem Tage btt

kündung in Kraft.
Berlin , den 36 . Oktober 1916.

Der Präsident de» Kriegsernährunl
von Baiocki.
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Betr . : Ausübung der Jagd uud
durch Ausländer.

Abt . III d Tgd .-Nr . 30871/6487.
Auf Grund de« 8 8 b de» Gesetze» t

Belagerungszustand vom 4 . Juni I 8 5 *
Gesetzes vom 11 . Dezember 1915

Die Ausübung der Jagd und Fi !»>" . .
Ausländer , soweit sie nicht einem oer ^
Staate angehören , ist für die Dauer 0»
verboten.

Zuwiderhandlungen werden mit
zu einem Jahre , beim Vorliegen milder
stände mit Haft oder mit Geldstrafe b>» Pj
Mk . bestraft.

Ausländern , die unter das vorsteh
fallen , bleibt e» freigestelll , ihre Jagd - '
berechligung durch geeignete Deutsche »o ^
achtung der dafür vorgeschriebenen For >n»
zu taffen.

*ki

Bringt euer Gilt zir Seid



aus kt

r°n h«
füll,»

inten In
ie

Mt dem Inkrafttreten dieser Verordnung wird
Verordnung vom 37. Oktober 1914 -
d 36385/26 88 — aufgehoben.

zmk,urt ( Main ) , 37 . 10 . 16.
18 . Armeekorps,

stellv . Generalkommando.
Der Kommandierende General:

err von Gail , General der Infanterie

i verkauf von Waffen u . Munition.
II d 356415/6383.

Verordnung.
Mine Verordnung vom 1 . 7 . 1915 betr.
«ui von Waffen und Munition — III b Nr.
108/6335 — wird , insoweit durch dieselbe der

chrveckl, W 8n  Militärpersonen geregelt worden ist,
!r im 8l "^geändert. daß Jagd Waffen und Jagd-
ilbehiirdei an  Manns haften nur verkauft weiden

ja gegen die . schriftliche Erklärung der Ort «.
Mürbe ihre « Heimatortes , daß der Verkauf

teilen Roi »- unbedenklich ist.

genannt« ^ Erkläruvg muß Art und Anzahl bezw.
erordnn» V ber  i u  kaufenden Gegenstände angeben,

ejrtzt sin! flunksurl a . M . den 31 . 10 . 1916.
Dar stellvertretende Generalkommando

des 18 . Armeekorps.
Der kommandierende General

Freiherr ron Gall,
General der Infanterie.
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sobald «l V7g Große » Hauptquartier,  10 . Nov.
. . 8 ). -
kstchliW, Westlicher Kriegsschauplatz:

kei günstigen Beodachlungsoerhältniffen war
feWP telen Stellen der Front die beiderseitige Feuer«
-ud«Mit lebhaft.

Somme -Gebiet erfolglose feindliche Teil-
bei Eaucourt l ' Abbaye , bei Gueudecourt,
teuft und Preffoir ». Stärkere franzöfische

ingen beiderseits von Sailly vor;  sie wurden,
til im Nahkampfe abgeschlagen.

Flieger setzten ihre tagsüber sehr rege
in der mondhellen Nacht fort . In den

m Luftkämpfen haben wir im ganzen sieb«
Flugzeuge , die Mehrzahl beiderseits

tmme , abgeschoffen . Unsere Geschwader
>lten ihre wirkungsvollen Angriffe auf Bahn-

Gruppen . und Munitionslager , besonder « im
zwischen Pöronne und Amiens.

. Kriegsschauplatz:
Generalfeldmarschaü « Prinz Leopold ron

Bayern.

Führung des Generalmajors von Woyna
' brandenburgische Truppen und da » In¬

vestment Nr . 401 in der Gegend von
t in etwa 4 Kilometer Breite mehrere

Verteidigungslinien und warfen den Feind
i Skrobowabach zurück . Unseren geringen

stehen bedeutende blutige Opfer de » Feinde»
Einbuße an Gefangenen von neunund-

"Weren , dreitausenddreihunderiundachtzig
^enüber . Die Beute beträgt siebenund-

Maschinengewchre , zwölf Minenwerfer.
"E hat auch hier wieder eine schwere

erlitten.
General « der Kavallerie Erzherzog Karl.

^Angriffe im Gyergyo >Gebirge nehmen
Mgen Fortgang . Gelände , da » in den

November hier im Gange befindlichen
verloren gegangen war , wurde fast voll-

»Nlägewonnen.

Predeal -Abschnitt wurden westlich von
Fortschritte gemacht und rumänische

beiderseits der Paß - Straße abge-
Eitihundertachtundachtzig Gefangene und
>>Nengewehre blieben in unserer Hand.

M » de » Alt erfolgreiche Gefechte , in
»eben bayrischer Infanterie und öster¬

lichen Gebirgsiruppen auch unser
besonder « auszeichnete.

«gsschauplatz:
irnppe oe « Generalfeldmarschall»

von Mackensen.

^ rgiu erbeuteten Monitore zwei rumänische
beladene Schlepp » .

F Dobrudscha -Front keine wesentlichen

ber-
Ititte

tun

m

äug'
irntxi.
s r«

Mazedonische Front.
Die Lage ist unverändert.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

VflLGroßesHauptquartier.  II . Novbr.
(Amtlich ) .

Westlicher Kriegsschauplatz-
Nördlich der Ancre brachte eine uns rer Pa¬

trouillen au « der feindlichen Stellung zwei Maschi¬
nengewehre zurück.

Bei einem Nachtangriff gelang es den Eng.
ländern nordöstlich von Courcelette in geringer
Breite in unseren vordersten Graben einzudringen.
Den Franzosen brauten Häuserkämpfe bei der
Sailly -Saillisel kleine Vorteile , im übrigen scheiterten
die dort auf breiterer Front geführten Angriffe.

Im Luftkaupf und durch Abwehrfeuer sind
gestern wieder zehn feindliche Flugzeuge abgeschos-
sen worden.

Orstlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen

Leopold von Bayern.

Mit starken , neu herangeführten Kräften ver¬
suchten die Russen uns die bei Skrobowa gewon¬
nenen Stellungen zu entreißen . Ihre Angriffe
brachen verlustreich zusammen.

An der Narajowka drangen deutsche Truppen
in die russische Hauptstellung südwestlich von Folw.
Krasnolesie ein und wiesen nacht » fünfmalige,
heftige Gegenstöße des Feinde » ab.

Front des General » der Kavallerie Erzherzog Karl.
Am Smotrec in den Karpathen hatte ein Vor¬

stoß deutscher Jäger vollen Ers , lg ; sie führten 60
Gefangene au » der genommenen und zerstörten
Stellung zurück.

Westlich der Straße von Predeal nach Sinaia
wurden mehrere verschanzte rumänische Linien im
Sturm genommen und 160 Gefangene gemacht.
An den Paßstraßen weiter westlich spielt n sich
gestern kleinere Kämpfe ab , bei denen einige Höhen-
stellungen von uns gewonnen und 300 Gefangene
eingebracht wurden.

»alkau - KriegsschauPlatz:
Heeresgruppe des Generalfeldmarfchall

von Mackensen.
Unverändert.

Mazedonische Front.
Südlich von Korea haben sich Gefechte unserer

Seitenabteilungen mit französischen Truppen ent¬
wickelt.

Im östlichen Teile der Ebene von Monast 'r
und auf den Höhen nördlich der Cerna haben fran-
zösische und serbische Kräfte mehrmals Angriffe
unternommen , die verlustreich scheiterten . Nur
südlich von Polog hat der Feind in die vordere
Stellung einzudringen vermocht.

Der Erste Generalquartiermeister.
Ludendorff.

WTB Große « Hauptquartier,13.  Novbr.
(Amtlich .)

Westlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

Auf dem Ostufer der Somme war die Artillerie¬
tätigkeit nur zeitweise stark.

In Sailly — Saillisel sind gestern abend neue
Kämpfe entbrannt , die noch im Gange sind.

Südlich des Flusse » verstärkte sich da » Feuer
im Abschnitt FreSne » — Chaulne ». Beiderseits von
Ablaincourt vechinderte unsere Artillrriewirkung die
Entwickelung eine » sich vorbereitenden Angriff «.

Oestlicher Kriegsschanplatz:
Front de» Generalfeldmarschall » Prinz Leopold

von Bayern.

Auf dem Ostufer der Narajowla scheiterte
südwestlich von Folw . Krasnolesie ein erneuter
Angriff der Russen gegen die von uns gewonnenen
Stellungen.

Front de« General « der Kavallerie Erherzog Karl.
Im Südteil der Waldkarpathen lebte da » Ar¬

tilleriefeuer auf ; dort fanden für uns günstig ver-
laufen « Gefechte statt.

An der siebenbürgischen Ostfront wurden von
deutschen Truppen nördlich de» Oiioz -Paffd » acht«
malige Bo iflöße de» Gegner « abgeschlagen.

Bei der Abweisung rumänischer Angr ffe am
Me . Fruntu und Mte . Säte owie bei Wegnahme
feindlicher Stellungen beiderseits de» Alt wurden —

einschließlich der gestern gemeldeten 300 Gefangenen

— achtzehn Offiziere , über eintausend Mann und
sieben Geschütze eingebracht . An der Predeal - Straße,
am Szurduk -Paß und bei Orsova schoben wir
unsere Vortruppen vor.

Lallan-Knegsschauplutz:
Heeresgruppe de« Generalfeldmarschallr v. Mackensen.

An der Dobrudscha und von der Donau -Front
nicht» Neue ».

Mazedonische Front.
Im Westteil der Cerna -Bogen » wurden starke

serbisch-französische Angriffe durch deutsch -bulnarische
Truppen abgewiesen . Bei Polog gewann ein feind-
licher Vorstoß Boden.

Der Erste Generalquartiermeister
_Ludendorff.

vokale und provinzielle  Nachrichten.

*  Ufingen , 13 . Nov . Morgen , Dienstag,
den 14 . d . Mts . , nachmittag « 7,4 Uhr , findet in
dem Gasthaus ' „ zur Sonne " die General ver-
sammlung  der evangelischen Frauenoereine

und Frauenhilfen  statt , in welcher Fräulein
v . Gitorff au » Wiesbaden einen Vortrag halten
wird . Die Mitglieder und Vorstände werden auch
hiermit zu zahlreichem Besuche freundlichst eingeladen.

* Ufingen , 13 . Nov . Nach dem am 15.

d. Mt » , in Kraft tretenden neuen Fahrplan
werden auf unseren Bahnstrecken folgende Züge
verkehren:

Usingen ab nach Frankfurt : 4 . 59 . 5 . 55 , 8 .00
10 .55 , 3 30 , 6 . 30 , 8 . 36 ( Sonnt .)

Usingen an au « Frankfurt : 7 . 50 , 9 45 , 3 59
5 . 53 , 8 . 15 , 10 . 09 . ' '

Usingen ab nach W . ilburg : 11 . 00 , 3 .35 , 8 . 31 ( S )
Usingen an aus Weilburg : 7 . 54 ( S ) 10 44

3 . 15 . 8 . 11 ( S .)

Usingen ab nach Wetzlar : 9 .49 , 3 35.
Usingen an aus Wetzlar : 7 .54 (S .) . 9 .35 (W)

3 . 15 . 8 11 ( S .)

Grävenwiesbach ab nach Wetzlar : 4 . 31 , 10 .31 , 3 55.
Grävenwiesbach an aus Wetzlar : 7 . 31 ( S ) 8 43

3 .48 , 7 .45 . '

Grävenwiesbach ab nach Weilburg : 6 . 36 (vom
1 . 4 ab ) . 6 .49 ( bis 31 . 3 .) , 11 . 35 , 3 . 57.
7 . 53 ( SB. ) , 8 . 53 ( S .)

§ Pfaffenwiesbach , li . Nov . Pionier
Sfrani Liehr  von hier, in der Pionier -Kompanie
309 , wurde mit dem „ Eisernen Kreuz " aus gezeichnet.

Bekanntmachung.
Auf die Dauer von 3 Jahren find gewählt:
I . für den Schiedsmannrdezirk Ccansberq —

Friedrichsial.
a . Schneidermeister Karl Frank in Cransbrrg

als Schiedrmann und

b . Schuhmacher Karl Becker daselbst als Schied »-
mann » - Stellvertreter.

U - für den Schiedsmannsbezirk Wernborn.
a . Landwirt Josef Kraus in Wernborn al,

Schiedrmann und

b . Landwirt Johann Becker daselbst al » Schiedr¬
mann » - Stellvertreter.

Die Wahlen sind von dem Herrn Landgerichts-
Präsidenten in Wiesbaden bestätigt worden.

Usingen , den 8 . November 1916.

Der Königliche Landrat.
Nr . 13659 . v . Bezold.

Mädchen
Übernimmt in Usingen ab 15 . November paffende
Monatsstelle , vormittag» 8 bi» mittag» 3
Uhr . Näh . im KrnSblatt -Verlag.

öttchichie der
Staat Usingen

— gebunden 80 Pfg . —
erhältlich in sämtlichen hiesigen vnchhand»

lnngen und in Z
R . Wagners vnchdrnckerei.

Kandeskalender 191V
vorrätig Kreis blatt - Drnckerei.
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Teilung.
HabenichfMefticde.Kcln.

ohne
Operation
ohne  *
Berufssförung
ohne
schmerzhatte
Einspritzung
auf
naluî emWêe

Special -Arzt Dr. med . Bäumges.
Haupt -Institut : Cöln a . Rh . U. Sachsenhausen Nr. 16

Sprechst . Sonntag , Montag, Dienstag von 9— 1 Uhr.
Ferner Specialbehandlung in:

Frankfurt«
Scharnhor t̂str,

Jed . Donnerstag 9

Würzburg
Klinikstrasse 12

Jed . Donnerstag 9—1, Uhr.

Mainz
Bonifatiusstr . 2 1/10

Jed . Mittwoch 9—1 Uhr.
Die Anwendung des Verfahrens ist sehr einfach und erfordert täglich kaum 1 Minute
Prospekt über Zweig-Institute, 300 Adressen Geheilter aus fast allen Gi_

sowie die aufklärende Schrift über die „Habenicht - Methode “ wird Bi
leidenden auf Wi-nsch vom Haupt -Institut Cöln, U. Sachsenhausen 16 kostenlos zugesand

Am 11. November starb plötzlich und unerwartet im Alter von 73 Jahren
unser lieber Vater, Großvater und Schwiegervater

Herr Gastwirt

Heinrich August Ziemer
Kriegsteilnehmer von 1866 und 1870 |71.

Riedelbach , den 11. November 1916.

Die trauernden Hinterbliebenen:
August Ziemer und Familie, Riedelbach.
Theodor Hartmann und Familie, Gemünden.
Wilhelm Ziemer und Familie, Riedelbach.

Die Beerdigung findet statt: Mittwoch,  den 15. November, mittags1 Uhr.

3nunser Handelsregister,AbleitungÄ, ist beider Firma Albert Göbel in Anspach
(Nr. 35. de» Register») heute folgendes eingetragen
worden:

Der Ehefrau des Kaufmanns Albert
Göbel, Marie, geborenen HommeS, in
Anspach ist Prokura erteilt.

UstUge« , den3. November 1916.
Königliches Amtsgericht.

Amtlichen Speist«
kau« als

Kräftigungsmittel
lliii'luii jjcr MluM

beigefügt werde « .
In jeder Menge zu haben bei (3

Dl . Z-OtZiS.

ImiWmjlkigerliilg.
Dienstag , den 14 . November ISIS

vormittag«*! ! Uhr, versteigere ich in Mönstadt
öffentlich, meistbietend, gegen gleich bare Zahlung

1 Kuh.
I Dreschmaschine.
1 Häckselmaschine,
t Nähmaschine,
I Zentrifuge,
1 Ziege und
1 Kuh.

Sammelpunkt der Kaufliebhaber an der Bür¬
germeisterei.

Königstein i . T .» den 13. November 1916.
Mohne « .

Gerichtsvollzieher in Königsteini. T.

Tonwaschmittel„Alsit“
wieder einget roffen. (3

JDx.  Lötze.
| }* r Gelbscheckige Fahrkuh -TJWj
mit 3. Kalb zu verkaufen.
*) Wilh . Schmidt , Hasselborn.

Kopfwäsche« mit Frisur Mk. 1.50
Kopfwäsche« ohne Frisur „ 1.—
Für Mädchen unter 14 Jahre« „ V.75
Einfache Frisur „ 1.—
Frisur mit starker Welle „ 1.50

Preis - JErmüssigung
auf alle diese Bedienungen bei

Karten zu 10 Nummern.
Karl Kesselschläger,
Bad Homburg — Louisenstr 87.

Z igaretten
direkt von der Fabrik
zu Originalpreisen

100 Zig . Kleinverk. 1,8 Pfg. 1.40
100 | | 3 „ 2 .—
100 | | „ 3 2,20
100 | | „ 4,2 „ 3.
100 | | „ 6,2 ,, 4,30

ohne Jeden Zuschlagf. neue Steuer- und Zollerhöhung.
7monrori prima Qualitäten
£ .iydrrttii 75.— ws 200.- m.  p . Mille.
“ «̂ “ Zigarettenfabrik®H:

COELN,  Ehrenstrasse 34.
TelefonA 9068.

Maurer-u. Wkißbiubrrlchrliuz
sofort gesucht. . 3)

Jakob Steinmetz , Ufingen.
Maurer» und Weißdindeimeister.

lelirere junge teilte
finden lohnende Beschäftigung

während des Winters.
Friedrichsdorfer Zwiebackfabrik

Henry Patdy,
Bad Homburgv. d. Höhe.

vom Teeschmidi
3) in kl. Paketen stets vorrätig.

Di . X-ötze.

/C£in armer Junge hat auf dem Wege
Kgl. Amtsgericht bis Kaufmann Bermdi

20 Mark verloren. Der ehrlile Finder«
gebeten, den Geldbetrag in der Kreisblalt-Dnck
abzugeben.

Gut erhulleues Killberdi»Ul
zu verkaufen. 2) Kaspar Härth.

W , ERNST.L-IseEtf

lilüllilil liillli luillllliuillllllf
662 Gut bei Stimme

zu sein und ohne Ermüdung ausdauernd finge« zu"
helfen die altbewährten//,

Bestbewährie

StafyUrommelj ,
Rübenscbneider,[

Häckselmaschinen
und

5 treu=P
Strohschneider

liefert in kurzer Frist
i) H . Ott , Westerfeld. A

Schlag Ferkel
(5 Wochen alt) zu verkaufen.
*) Heinr . Wenzel . Arnoldr hâ ,
TeilunaShalber eine in den ersten

WT junge Kuh
zu verkaufen. 1) Karl Rühl,

Gottesdiensti» der evangelische*
Mittwoch, den 15. November^

Kriegsbetstunde.
Abends8 Uhr. ...

Ansprache: Herr Dekan SB»"*
Lied: Nr. 247, 1- 3 und*

XAmj &TanEN
Durch ihre besondere Zufammenfehung wirken sic<n>9(lw

lösend und erfrischend aus die Stimmbiadck.
Ihr kleines lhormat und ihr Wohlaeschmack

machen sie besonders begehrenswert.
Schachtet mit 400 Tabletten In eilen Apotheken und Drogen» M
Warnung vor 'Nachahmungen! — Verlangen Sie stetst
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